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 Durchführung von Erprobungsstrecken bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen 
zum Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt in Verbindung mit Absaugein-
richtungen am Straßenfertiger, Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 09/2021  
 
Anlagen 
- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 09/2021 vom 25. März 2021,  

Az.: StB 25/7182.8/3-ARS-21/09/3480505 samt Anlage 
- 210407 Ausschreibungstexte zum ARS 09/2021  
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Allgemeines 

 

Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 09/2021 vom  

25. März 2021 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die 

Regelungen für die Durchführung von Erprobungsstrecken bei Baumaßnahmen an 

Bundesfernstraßen zum Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt in Verbin-

dung mit Absaugeinrichtungen am Straßenfertiger bekannt gegeben. 

 

Durch die beschriebene und bundeseinheitliche systematische Vorgehensweise sol-

len den Auftragnehmern geeignete Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt werden 

um gegenüber der Berufsgenossenschaft Bau die Möglichkeiten zur Einhaltung der 

Arbeitsschutzanforderungen nachzuweisen. 

 

Die Durchführung der Expositionsmessungen liegt im alleinigen Verantwortungsbe-

reich des Auftragnehmers. 

 

Anwendung in Baden-Württemberg 

 

Die Regelungen zur Durchführung von Erprobungsstrecken bei Baumaßnahmen an 

Bundesfernstraßen zum Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt in Verbin-

dung mit Absaugeinrichtungen am Straßenfertiger werden hiermit für die Bundesstra-

ßen eingeführt. 

 

Die im Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 09/2021 vorgegebene Vorgehens-

weise ist in Baden-Württemberg wie folgt umzusetzen: 

 

1) Die Benennung von Erprobungsstrecken hat jeweils bis zum 01.03. jeden Jahres 

an das Ministerium für Verkehr zu erfolgen. Ebenso sind die Maßnahmen in MaVis 

unter Sonderbauprogramm mit entsprechender Angabe zu versehen. 

 

2) Die unter Punkt 2 genannten Angaben sind erst mit Abschluss der Baumaßnahme 

an das Ministerium für Verkehr zu melden. 

 

3) Schäden und Probleme die auf den Einsatz vom temperaturabgesenktem Walzas-

phalt zurückzuführen sind, sind unverzüglich an das Ministerium für Verkehr zu 

melden. 
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4) Der Auftragnehmer ist darauf hinzuweisen, dass Expositionsmessungen durchzu-

führen sind. Sollten diese durch den Auftragnehmer nicht durchgeführt werden, so 

ist dies an das Ministerium für Verkehr zu melden. 

 

Die bereits für das Jahr 2021 gemeldeten Maßnahmen sollen entsprechend dem bei-

gefügten Erlass ausgeschrieben werden. 

 

Sämtliche Meldungen sind per E-Mail an Registratur2@vm.bwl.de zu richten. 

 

Bezug der Unterlagen 

 

Die Regelungen zur Durchführung von Erprobungsstrecken bei Baumaßnahmen an 

Bundesfernstraßen zum Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt in Verbin-

dung mit Absaugeinrichtungen am Straßenfertiger sind in der Liste der Regelwerke 

der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg im Internet- und Intranetangebot der 

Mobilitätszentrale Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Tübingen im Sach-

gebiet 04 Straßenbefestigung –  

04.4 Bauweisen, sowie im Sachgebiet 06 Straßen-Baustoffe 06.1 Anforderungen, Ei-

genschaften eingestellt.  

 

Schlussbestimmungen 

 

Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württem-

berg im Internet- und Intranetangebot der Mobilitätszentrale Baden-Württemberg 

beim Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 04 Straßenbefestigung – 04.4 

Bauweisen, sowie im Sachgebiet 06 Straßen-Baustoffe 06.1 Anforderungen, Eigen-

schaften eingestellt.  

 

gez. Uhlmann 
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